
 
 

              

   Meine Schulregeln 

Regeln für das Verhalten im Unterricht 

Ich bin pünktlich. 
Wenn ich nicht pünktlich zum Unterricht erscheine,  
▪ wird meine Verspätung als Fehlzeit angerechnet und im Klassenbuch dokumentiert. 
▪ kann mir das Recht auf die Teilnahme am Unterricht verwehrt werden und ich in den Reflexionsraum C35 geschickt werde. 

Ich bin vorbereitet. 
Wenn ich unvorbereitet zum Unterricht (ohne Unterrichtsmaterialien, Arbeitsmappe oder Hausaufgaben usw.) komme,  
▪ wird mein Verhalten im Klassenbuch dokumentiert und zur Beurteilung des Gesamtbildes herangezogen, 
▪ muss ich zudem damit rechnen, vom Unterricht ausgeschlossen zu werden. 
Ich störe nicht.  Ich esse nicht.                     Ich trinke nicht in Fachräumen. 
Wenn ich diese Regeln nicht beachte,  
▪ muss ich zu einem Gespräch mit dem*der Bildungsgangleiter*in,  
▪ leitet der*die Bildungsgangleiter*in entweder eine erzieherische oder eine Ordnungsmaßnahme ein, die bis zum Schulverweis 

führen kann. 
Ich nutze mein Handy nur zu unterrichtlichen Zwecken. 
▪ Wenn ich mein Handy für private Zwecke nutze, wird es für den Rest des Unterrichts vorne z.B. auf dem Lehrerpult abgelegt. 

▪ Mache ich verbotenerweise Fotos, Besprechungsmitschnitte oder Videos ohne Erlaubnis, verletze ich schwerwiegend 

Persönlichkeitsrechte. Insbesondere eine Verbreitung in sozialen Medien wird strafrechtlich verfolgt.  

Ich löse Konflikte mit Mitschüler*innen und Lehrer*innen gewaltfrei und mit gegenseitigem Respekt füreinander.  
Ich beachte bei der Auswahl des*der Ansprechpartner*in sowie beim Bemühen um eine einvernehmliche Regelung den auf der 
Homepage beschriebenen „Instanzenweg“ (https://t1p.de/rb8rq, Stand 27.08.25) 

Regeln auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 

Ich rauche nicht. 
Wenn ich auf dem Schulgelände des Ems- und des Reckenberg-Berufskollegs (inklusive Rasenflächen, Sporthallenbereichen, 
Parkplätzen) rauche, verstoße ich gegen das Nichtraucherschutzgesetz und muss mit einem Bußgeld und einer 
Ordnungsmaßnahme rechnen (z.B. Zigaretten, E-Liquids, Cannabis). 
Ich sorge für Ordnung und beschädige kein Schuleigentum. 
Wenn ich nicht selbst für Ordnung sorge oder Schuleigentum beschädige, muss ich 
▪ mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen rechnen, 
▪ die Schäden beseitigen oder die Kosten tragen, 
▪ und mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. 

Regel für die Pause 

Ich bin in der Pause gemeinsam mit meinen Mitschüler*innen für die Ordnung im Klassenraum verantwortlich. 
Wenn es mir gemeinsam mit meinen Mitschüler*innen nicht gelingt, während der Pause im Klassenraum Ordnung zu halten, wird 
der Raum abgeschlossen und wir müssen ihn verlassen (siehe dazu Aushang im Klassenraum). 

Regeln für Entschuldigungen 

Ich entschuldige mich unverzüglich und unaufgefordert, wenn ich Unterricht versäume. 
▪ Benachrichtigung über WebUntis oder Teams bei der/beim Klassenlehrer*in am 1. Fehltag bis Unterrichtsbeginn.  
▪ Vorlage einer Entschuldigung oder eines ärztlichen Attestes muss unverzüglich, jedoch spätestens am 3. Unterrichtstag 

vorgelegt werden. 
▪ Der feste Nachschreibetermin für versäumte Klassenarbeiten/Klausuren und Schriftliche Übungen ist grundsätzlich freitags in 

der 7. und 8. Stunde im Raum C35. 
▪ Bei unentschuldigter Nichtteilnahme an Klassenarbeiten/Klausuren und angekündigten schriftlichen Übungen kann in 

begründeten Fällen eine Attestpflicht ausgesprochen werden. Wenn ich mich nicht an diese Regeln halte, 
erscheinen die unentschuldigten Fehlstunden auf dem Zeugnis, 

▪ droht mir bei 20 unentschuldigten Stunden innerhalb von 30 Tagen die Entlassung von der Schule, 
▪ wird meine Klassenarbeit/Klausur oder angekündigte schriftliche Übung mit „ungenügend“ bewertet. 

Ich habe von dem Regelwerk Kenntnis genommen und werde die Regeln beachten:  

Vor- und Nachname:  Klasse:  Datum: 

Unterschrift  
Schüler*in: 

Unterschrift  
Erziehungsberechtigte*r: 

 

https://t1p.de/rb8rq

